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Im jungen Erwachsenenalter entscheidet sich nachhaltig, wie sich
die junge Generation in unserer Gesellschaft auf ganz unterschied-
lichen Ebenen positionieren und ihren Platz finden kann. Daher ist
es das zentrale Anliegen dieser Stellungnahme Junge Erwachsene
– soziale Teilhabe ermöglichen!, die Jugendpolitik und die einzel-
nen Politikfelder zu einer systematischen Auseinandersetzung mit
dem institutionellen Gefüge des jungen Erwach senenalters aufzu -
fordern und gemeinsam eine Politik zu gestalten, die gleichberech -
tigte Formen sozialer Teilhabe für junge Erwachsene ermöglicht.n

Auch gegenwärtig in der sogenannten Corona-Krise wird noch
einmal deutlich, dass junge Erwachsene bisher zu wenig im Blick
von Sozial- und Jugendpolitik und der involvierten Politikfelder
sind. Aktu elle Prognosen verweisen auf die jugendpolitischen Fol-
gen der Kri se, die sich insbesondere auch bei der Gruppe der jun-
gen Erwachsenen niederschlagen, wie etwa die überproportional
hohe wirtschaft liche und soziale Betroffenheit junger Erwachsener
durch weniger geschützte Arbeitsplätze und nicht hinreichende so -
ziale Absicherung. Dies gilt auch für den Ausbildungsmarkt. Durch

VORWORT
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die Absage von Berufsmessen und unzureichende (digitale) Bera-
tungsangebote kommt es zu Problemen bei der Vermittlung. Dar-
über hinaus ist zu befürchten, dass Ausbildungsstellen zurück ge-
fahren werden. Diese Situation muss bei den Maßnahmen im Rah-
men der Corona-Krise berücksichtigt werden. Zudem gilt es, ein
besonderes Augenmerk auf die jungen Menschen zu werfen, die
sich aktuell zum Beispiel in unterschiedlichen Übergangskonstella -
 tionen befinden, auf der Flucht sind oder nicht auf familiale Unter -
 stützung zurückgreifen können – auch hier hat die Krise spezifische
soziale Folgen. Darum wird auch in der Betrachtung der politischen
Verarbeitung der Corona-Krise noch einmal die Notwendigkeit of -
fensichtlich, dass es einer eigenen systematischen jugendpolitischen
Betrachtung des jungen Erwachsenenalters bedarf.

BUNDESJUGENDKURATORIUM
ARBEITSSTELLE KINDER- UND JUGENDPOLITIK
Juni 2020
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Wenn heute in Politik und Gesellschaft über das Jugendalter ge-
sprochen wird, dann wird wie selbstverständlich eine Zeitspanne
betrachtet, die zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr beginnt und
in der zweiten Hälfte des dritten Lebensjahrzehnts – also um das
27. Lebensjahr – endet. Unlängst hat die europäische Jugend- und
Sozialpolitik (Walther 2016) ihre Perspektiven und Maßnahmen auf
diese Zeitspanne ausgedehnt und auch in Deutschland rückt das
junge Erwachsenenalter zunehmend in den Vordergrund (Deutscher
Bundestag 2017). Dies zeigt sich unter anderem an den vielen Maß -
nah men, die sich heute zum Beispiel im Job-Center und in anderen
Bereichen der sozialen Infrastrukturen an diese Gruppe richten.

Diese Entwicklung setzt ungefähr in den 1980er Jahren an (Mül-
ler 1987; Böhnisch 1992), in denen das junge Erwachsenenalter als
eine Zeitspanne zwischen dem 18. und et wa dem 27. Lebensjahr
im Lebensverlauf erstmals umfassend beschrieben wird, da die Eck-
daten des Jugendalters zu verschwimmen beginnen. Spätere Qua -
lifikationen, neue eigenständige Wege ins Erwachsenenalter, wach-
sende Studierendenzahlen, höhere Arbeitslosigkeit im Jugendalter,
neue Wohnformen, neue Jugendkulturen, späteres Heiratsalter etc.
waren die sozialen und kulturellen Merkmale dieser Entwicklung.
Junge Menschen befinden sich im dritten Lebensjahrzehnt seither
immer häufiger in einer Lebenskon stellation, in der sie die Chancen
und den Statusdruck des Erwachsenenalters zwar deutli cher spüren
als in den frühen Jahren des Ju gendalters, aber noch nicht über ei -
ne entsprechende Position in der Gesellschaft verfügen oder diese
er reicht haben und mitunter noch durch jugendliches Experimen-
tierverhalten ihren Alltag gestalten (Stauber/Walther 2016).

EINFÜHRUNG1
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Es ist heute in der Jugendpolitik und Jugendforschung aner-
kannt, dass sich das Jugendalter entgrenzt oder zumindest durch
die gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen – beispiels -
weise der Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbststän-
digung (Deutscher Bundestag 2017) – zeitlich neu strukturiert hat
und bis weit in das dritte Lebensjahrzehnt hineinreicht. Dies ver-
deutlicht die folgende Grafik zum Alter beim ersten Erreichen ver-
schiedener Lebensereignisse nach dem angestrebten beziehungs-
weise erreichten Schulabschluss:

DJI-Survey, AID:A II 2014/2015, nach Berngruber/Gaupp 2017, S. 8
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Grundperspektive dieser Empfehlungen des Bundesjugendkurato riums (BJK) ist, ju-
gendpolitisch einen systematischen Blick auf die soziale Teilhabe junger Erwachsener zu
werfen. Die soziale Teilhabe junger Erwachsener wird bisher sehr segmentiert in unter -
schied li chen gesellschaftlichen Bereichen von Ausbildung, Bildung, Er werbs arbeit, Fa-
milienförderung, Gesundheit etc. reguliert. Dadurch entstehen unter anderem Friktio -
nen in der Förderung, Parallelstrukturen und konkurrierende Unterstützungslogiken.
Die Veränderungen und Flexibilisierungen der letzten Jahre – zum Beispiel in der be-
ruflichen und akademischen Ausbildung – im institutionellen Gefüge des jungen Er-
wachsenenalters werden so nicht in ihren Auswirkungen für die Lebenslage der jungen
Erwachsenen betrachtet. Insgesamt legt das BJK dabei einen weiten sozialpolitischen
Begriff von sozialer Teilhabe zugrunde, der auch die Diskussion um Inklusion einschließt
und nicht nur nach der Öffnung bestehender institutionalisierter Teilhabeformen ge gen   -
über benachteiligten und ausgegrenzten Gruppen fragt. Es geht darum, wie die Hand-
lungsspielräume im jungen Erwachsenenalter strukturiert sind und wie junge Erwach -
se ne ihre soziale Teilhabe gleichberechtigt gestalten können. Soziale Teilhabe lässt sich
demnach „an Chancen oder Handlungsspielräumen messen, eine indi viduell gewünsch-
te und gesellschaftlich übliche Lebensweise zu realisieren. Gefährdet (,prekär‘) wird Teil -
habe dann, wenn sich die äußeren wie verinnerlichten sozialen Anforderungen an die
ei gene Lebensweise und die tatsächlichen Möglichkeiten zu ihrer Realisierung ausein -
an  derentwickeln. Diese Gefährdung schlägt in Ausgrenzung um, wenn Personen oder
Gruppen dauerhaft, bio grafisch unumkehrbar von gesellschaftlich üblichen Teilhabe-
formen ausgeschlossen sind, die sie individuell anstreben“ (Bartelhei mer 2004, S. 53). 

Die Stellungnahme geht von einer intersektio nalen Herangehensweise hinsichtlich
der Thematisierung von sozi alen Ungleichheiten aus. In einigen Kapiteln werden aber
beispielhaft einzelne Dimensionen der Strukturierung von sozia ler Ungleichheit her-
vorgehoben, so etwa im Kontext der Mobilität mit einem Fokus auf Migration, der
Vielfaltsgesellschaft mit einem Fokus auf Geschlecht oder im Kapitel zur gegenwärti-
gen Diskussion um Inklusion mit einem Fokus auf individuelle Beeinträchti gun gen und
Behinderungen, die in den politischen Diskussionen um sozi a le Teilhabe hier aus Sicht
des BJK von zentraler Bedeutung sind.

SOZIALE TEILHABE JUNGER ERWACHSENER ERMÖGLICHEN!
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So ist das junge Erwachsenenalter durchaus schon mehr als drei-
ßig Jahre in der sozialpolitischen Diskussion und auch in Deutsch-
land durch vielfältige politische Initiativen in den vergangenen Jah-
ren umgestaltet worden, wenn man nur an die Bologna-Reformen
in der Hochschulpolitik, die berufliche Ausbildung, die Beschäfti-
gungshilfen oder an das Aussetzen der Wehrpflicht denkt. Doch
ei ne kohärente Politik, wie sie der 15. Kinder- und Jugendbericht
gefordert hat, ist für dieses Lebensalter bisher kaum entwickelt. 

Die Stellungnahme soll dazu anregen, das Lebensalter der jun-
gen Erwachsenen systematisch in Bezug auf das institutionelle Ge -
füge des Aufwachsens zu diskutieren sowie die unterschiedlichen
sozia  len Teilhabemöglichkeiten junger Erwachsener in den Blick zu
nehmen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach den Verände -
run gen in der Teilhabe von jungen Erwachsenen in unse rer Gesell -
 schaft und die sich dadurch ergeben den nachhaltigen Folgen für
ih re weitere Lebensgestaltung. Das BJK kann mit dieser Stellung-
nahme keine umfassende Betrachtung der Lebenslage „junges
Er wachsenenalter“ leisten, aber es will Anstö ße für diese Betrach-
tung und Debatte geben.
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(AUS-)BILDUNG, STUDIUM UND BERUF 

DIE VIELFALT AN MÖGLICHKEITEN BIETET CHANCEN, VER-
SCHÄRFT ABER AUCH ORIENTIERUNGSPROBLEME: Durch ver-
schiedene bildungspolitische Maßnahmen der letzten Jahrzehnte
sind Verschiebungen im Bildungssystem zu verzeichnen. Durch die
zunehmende Bildungsbeteiligung weiter gesellschaftlicher Kreise
hat sich insgesamt die Zeit erhöht, die junge Menschen in Qualifi -
zierungsprozessen verbringen. So hat ein durch das Streben nach
höheren allgemeinbildenden Schulabschlüssen gekennzeichnetes
Berufswahlverhalten dazu geführt, dass sich der Übergang in eine
Berufsausbildung in ein höheres Lebensalter verschoben hat. Das
durchschnittliche Einstiegsalter in eine berufliche Ausbildung liegt
bei fast 20 Jahren (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016,
2018). Mehr als die Hälfte der altersentsprechenden Bevölkerung
verfügt heutzutage anhand der erworbenen schulischen Bildungs-
zertifikate über die Möglichkeit, ein Studium aufzunehmen. Allein
dies verweist auf gravierende Verschiebungen im Bildungssystem,
neue biografische Chancen und soziale Möglichkeiten sowie auf
den gesamtgesellschaftlichen Bedeutungszuwachs formaler, hö-
herwertiger Qualifikationen.

2

Auch in Hinblick auf die verschiedenen Qualifizierungswege
lassen sich in den letzten Jahren zahlreiche Veränderungen feststel -
len. So fällt auf, dass Schulabschlüsse vielfach nicht nur in der all-
gemeinbildenden Schule erworben werden. Gerade der mittlere
Schulabschluss oder das Fachabitur werden oft an beruflichen Schu-
len erworben. Zudem haben sich die Studienformen gewandelt:
Insbesondere an privaten Hochschulen werden zunehmend Studi -
engänge angeboten, die zeitliche und räumliche Flexibilität ermög -
lichen und sich als berufsbegleitendes oder Fernstudium mit einer
Berufstätigkeit verbinden lassen.
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Für junge Erwachsene bieten sich vielfältige Berufs- und Aus-
bildungswege, jedoch bedeutet dies auch, dass sie zwischen ver-
schiedenen Optionen eine Wahl treffen, sich neu- oder umorientie-
ren müssen. Die Auflösung von traditionellen Übergangsmustern,
die Diversifizierung von neuen Ausbildungswegen und die Ent-
wicklung neuer Ausbildungsprofile nach der Schule bieten jungen
Erwachsenen auf der einen Seite neue Möglichkeiten und Chancen.
Auf der anderen Seite werden den jungen Erwachsenen komplexe
Orientierungsleistungen und Entscheidungen auf der Grundlage
ei ner kaum überschaubaren Anzahl an Möglichkeiten und für sie
intransparenter Angebotsstrukturen abverlangt (Reißig/Gaupp
2015). Auch die zunehmende Unvorhersagbarkeit zukünftiger Ent-
wicklungen erschwert die Entscheidungen nach der Schule. Auf-
grund neuer Technologien, der Globalisierung der Arbeitsmärkte
sowie neuer Formen der Arbeitsorganisation sind Prognosen über
zukünftige Entwicklungen des Arbeitsmarktes schwierig zu treffen.

Insgesamt ist der „Normal“-Qualifizierungsverlauf in Deutsch-
land sozial sehr voraussetzungsreich. „So ist beispielsweise das
schu lische und berufliche Übergangssystem von einer rechtlichen
Komplexität gekennzeichnet, die häufig in ihrer Bedeutung für den
Alltag junger Menschen nicht einmal von Fachkräften verstanden
wird. Wie Jugendliche und junge Erwachsene hier ihre Rechte
kennen können sollen, bleibt offen“ (Deutscher Bundestag 2017,
S. 475). Es werden soziale Beziehungen vorausgesetzt, die die jun-
gen Menschen – insbesondere im Falle von Spannungen mit den
Institutionen oder eines möglichen Wechsels oder einer Auszeit –
intensiv beraten und sozial abfedern. Sind diese Bedingungen nicht
gegeben, ist der Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder
ein Studium von Wartezeiten, Phasen der Erwerbslosigkeit und/
oder unsicheren Einstiegsmöglichkeiten geprägt.
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SOZIALE HERKUNFT ENTSCHEIDET – INSBESONDERE BEI DER
TEILHABE IM JUNGEN ERWACHSENENALTER: Junge Erwachse-
ne, die nicht auf umfassende privat-familiäre Unterstützungsres-
sourcen zurückgreifen können und in prekären Verhältnissen leben,
haben ein erhöhtes Risiko des sozialen Ausschlusses im institutio-
nalisierten Qualifizierungsprozess (Ahmed/Pohl/von Schwanenflü -
gel u.a. 2013). Die bildungspolitischen Veränderungen setzen jun-
ge Menschen als tendenziell eigenständige Akteur*innen ihrer
Ausbildungskarrieren voraus, die im Wettbewerb um anerkannte
Zertifikate selbstverantwortlich ihre Biografie gestalten. Institutio-
nelle Bedingungen des Qualifizierungserfolgs spezifischer sozialer
Gruppen werden nach wie vor zu wenig und nicht systematisch
thematisiert. 

Dass die institutionellen Bedingungen die ausschlaggebende
strukturierende Rolle in den Qualifizierungsverläufen einnehmen,
zeigt sich zum Beispiel an dem Trend der höher qualifizierenden Bil-
dungsinstitutionen, Ausbildungskarrieren vorzuverlagern und zu
beschleunigen. Im Gegensatz dazu kann bei jungen Erwachsenen
mit niedrigen Qualifikationen eher eine Verlängerung schulischer
Qualifizierungsprozesse festgestellt werden, zum Beispiel durch
das sogenannte „Übergangssystem“. Dieses hat einen festen Platz
im institutionellen Gefüge des Aufwachsens eingenommen. Ziel
der Angebote ist es, dass die Jugendlichen möglichst schnell und
adäquat eine Ausbildung beziehungsweise eine Beschäftigung er-
halten oder einen fehlenden Schulabschluss nachholen können.
Dies gelingt allerdings nur in jedem zweiten Fall. Die Zahl derjeni -
gen, die nach einem Jahr Berufsvorbereitung in einen zweiten be-
rufsvorbereitenden Bildungsgang einmünden, ist größer als die
Zahl der Einmündungen in Ausbildung (Deutscher Bundestag 2013,
S. 196 ff.). Die Maßnahmen im Übergangssystem führen weiter-
hin – trotz konjunktureller Entlastungen – für mehr als die Hälfte
der Teilnehmenden somit zu weiteren Warteschleifen oder in eine
Sackgasse (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S.143).
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Viele junge Erwachsene machen daher noch vor dem Einstieg in die
Ausbildung oder den Beruf die Erfahrung erneuter Misserfolgser-
lebnisse, mangelnder Teilhabemöglichkeiten und der Selektion.

Institutionelle Erwartungen und Barrieren können dann für Ju-
gendliche und junge Erwachsene so stark werden, dass sie zum in-
stitutionellen Ausschluss führen und die prekäre Lebenssituation
weiter verschärfen. So geht mit einem Abbruch oder Scheitern im
institutionalisierten „Normal“-Qualifizierungsverlauf eine weitere
Prekarisierung in der biografischen Gestaltung und sozialen Teil-
habe dieser jungen Menschen einher.

FORDERUNGEN: 
Am Übergang Schule-Beruf-Arbeitswelt gibt es ein unkoordi-
niertes, wenig überschaubares „Beratungs-Nebeneinander“,
das einer Neuordnung und stärkeren Verzahnung bedarf. Das
Ausbildungs- und Übergangssystem muss zusammen und stär -
ker im Kontext der aktuellen sozialen und arbeitsweltlichen
Anforderungen und insgesamt daraufhin überprüft werden,
in wie weit es auf die Kernherausforderungen des Jugendalters
und des jungen Erwachsenenalters reagiert und diese unter-
stützt. 
Junge Erwachsene brauchen eine sozial gerechtere elternun -
ab hängige existenzielle Absicherung. Vorhandene Sanktionie-
rungspraktiken müssen abgeschafft und bisherige Bildungs-
angebote und Unterstützungsleistungen besser und lücken-
loser aufeinander abgestimmt werden.
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MOBIL SEIN IST EINE WICHTIGE VORAUSSETZUNG FÜR SOZIA -
LE TEILHABE, SELBSTBESTIMMUNG UND UNABHÄNGIGKEIT:
Mobilität junger Erwachsener entspringt dem Wunsch, selbst zu
entscheiden, wann, wie und wohin sie sich bewegen. Diese Akti -
onsräume junger Menschen wachsen mit zunehmendem Alter und
der Verselbstständigung. Gerade in der Phase des Ablösungspro -
zes ses vom Elternhaus werden Mobilitätsaspekte immer relevanter.
Schule, Ausbildung, Studium, Job und Freizeit fordern ein vielfälti -
ges Unterwegssein. Viele junge Erwachsene sehen dies als Chance,
einige junge Erwachsener erleben die Situation aber auch mit Ängs -
ten und Verunsicherung. Sie sehen dadurch ihren Alltag ohne Mo-
bilitäten mitunter als abgewertet. Dies wird auch dadurch verstärkt,
dass Reisen für junge Erwachsene eine hohe Statusbedeutung hat.
„Viele Reisen zu unternehmen und viel zu erleben“ gehört für jun -
ge Erwachsene nach einer Studie des Bundesumweltministeriums
(2020) zu den wichtigsten Konsummöglichkeiten. Dabei sind die
Handlungs- und Bewegungsräume junger Menschen abhängig von
persönlichen Interessen, sozialen Beziehungen sowie den finanziel -
len Möglichkeiten (Deutscher Bundestag 2017, S. 252). Darüber
hinaus spielt der Zugang zu digitalen Medien eine immer größere
Rolle für die Mobilität und die Wahl verfügbarer Verkehrsmittel. 

MOBILITÄTEN3

RÄUMLICHE MOBILITÄT HAT EINFLUSS AUF SOZIALE MOBI-
LITÄT: Die zeitlich befristete Veränderung des Wohnorts zählt zu
den zentralen Herausforderungen und Chancen für die individu -
el le Lebensgestaltung im 21. Jahrhundert. Insbesondere junge Er-
wachsene ziehen zwecks Ausbildung, Studium oder Berufseinstieg
aus ländlichen Regionen in die Stadt. Dabei sind sie mit zahlreichen
Möglichkeiten, aber auch mit Anforderungen und Erwartungen –
mitunter, wenn sie in einigen ländlichen Regionen leben, auch mit
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Zwängen – hinsichtlich ihrer geografischen Flexibilität bei der Ge-
staltung von Bildungs- und Berufswegen konfrontiert. 

Dies verstärkt sich noch, wenn sie an ihrem Heimatort zum
Beispiel zivilgesellschaftlich engagiert, durch häusliche Pflege ein-
gebunden sind oder aus privaten Gründen die Orte nicht verlassen
können und zu diesem Zweck regelmäßig hin- und herpendeln.
Dennoch: Es gilt als belegt, dass die Wahrnehmung von Bildungs-
möglichkeiten an entfernten Orten auch für die soziale Mobilität
junger Menschen über das erreichte Bildungsniveau hinaus von Vor-
teil sein kann (Deutscher Bundestag 2017, S. 266 ff.). Gleichzeitig
gefährden die von Region zu Region jedoch zum Teil sehr unglei-
chen Infrastrukturen die Chance auf gleichwertige Lebensverhält-
nisse für junge Erwachsene. Für die soziale Teilhabe ist eine Infra-
struktur notwendig, die jungen Menschen für zeitlich befristete
Veränderungen des Wohnortes aufgrund von Bildungs- und Berufs-
wegen bezahlbaren Wohnraum, finanzielle Unterstützung bei der
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie soziale Räume
für neue Kontakte und Engagement ermöglichen. Besonders not-
wendig sind Einrichtungen des Jugendwohnens, die jungen Er-
wachsenen in schulischer und beruflicher Ausbildung Unterkunft,
Verpflegung und pädagogische Begleitung bieten. Diese Beglei-
tung unterstützt sie dabei, sich an dem neuen Ort zurechtzufinden,
Kontakt zu anderen Menschen zu finden und ihren Bildungsauf-
enthalt erfolgreich zu meistern.

MOBILITÄT UND MIGRATION – ZWEI SEITEN EINER MEDAILLE:
Wachsende Globalisierung und Internationalisierung unserer Ge-
sellschaft stellen neue Anforderungen an junge Erwachsene. Inter -
nationale Erfahrung und interkulturelle Kompetenz gelten als Vor-
aussetzung für das auf Vielfalt basierende Zusammenleben ebenso
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wie für berufliche Bildungswege. Das Potenzial der Mehrsprachig -
keit, der interkulturellen Kompetenzen, der Fähigkeit , mit Diversi -
tät umzugehen oder sich in transnationalen Netzwerken zu bewe-
 gen, wird als erweiterter Bildungs-, Erfahrungs- und Qualifikati -
onsprozess angesehen. Dies gilt aber bisher nicht gleichermaßen
für internationale Lernerfahrungen durch Migration und Flucht. 

Insgesamt hat die transnationale Bildungsmobilität in Europa
und der Welt für junge Erwachsene an Bedeutung gewonnen und
wird von einer wachsenden Zahl junger Erwachsener gezielt wahr -
genommen, auch wenn für viele junge Menschen noch vielfältige
strukturelle Zugangsbarrieren bestehen, die abzubauen sind (Be-
cker/Thimmel 2019). Mit der Globalisierung, dem Klimawandel,
po litischen Konflikten oder ökonomischen Ungleichheiten haben
auch die transnationalen Migrationsbewegungen weltweit zuge-
nommen. 

Dabei sind es oftmals junge Erwachsene, die sich auf den Weg
in ein anderes Land machen, weil sie in ihrer Heimat keine Lebens -
perspektive sehen. Viele junge Erwachsene sind entsprechend auf
der Flucht und müssen aufgrund der Abschottungspolitiken ihr Er-
wachsenenleben mitunter in Lagern beginnen, in denen ihr Alltag
durch soziale und politische Ausgrenzung bestimmt ist. So ist die
Mobilitätspolitik der europäischen Gemeinschaft in Bezug auf das
junge Erwachsenenalter von einem grundlegenden Widerspruch
geprägt: Während sie die Mobilität der jungen Erwachsenen aus
den Mitgliedsstaaten intensiv fördert, erkennt sie Mobilität durch
Migration und Flucht nicht an und verknüpft diese auch bei Bür-
ger*innen der EU nicht mit ihrer Mobilitätspolitik (Müller/Olivier-
Mensah/Herz u. a. 2017). Während so etwa die Bildungsmobilität
in Europa im Sinne von Ressourcengewinn gesellschaftliche Aner -
kennung erfährt, ist Mobilität durch Migration und Flucht gesell-
schaftlich eher negativ konnotiert. Die Mobilen – beruflich und pri-
 vat flexibel unterwegs – gelten als diejenigen, die den Erfordernis -
sen ei ner globalen Welt entsprechen. Die Migrant*innen dagegen
werden mitunter als das vermeintlich Fremde stigmatisiert und ihre
Zuwanderung wird als etwas verhandelt, das ordnungspolitisch zu
gestalten ist.
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FORDERUNGEN:
Regionale Mobilitätsinfrastrukturen sind unter der Perspektive
gleichwertiger Lebensverhältnisse zu betrachten, neue, zu-
kunftsweisende und jugendgerechte Wege müssen gefunden
werden. So sind bedarfsgerechte und für junge Erwachsene
finanzierbare Möglichkeiten zur Mobilität – unabhängig von
Wohnort und Uhrzeiten – notwendig, die Wege zu Bildungs-
und Freizeitangeboten gewährleisten. Tickets sollten zusätzlich
auch auf digitalem Wege leicht zu erwerben sein. Zugänge zum
Internet müssen überall gegeben sein. Bezahlbarer Wohnraum
muss ausreichend zur Verfügung stehen.
Zur Kompetenzerweiterung in einer globalisierten Gesellschaft
sollten alle jungen Erwachsenen sowohl im Rahmen der forma -
len als auch der non-formalen Bildung das Recht auf Zugang
zu qualitativ hochwertigen Angeboten der transnationalen Bil-
dungsmobilität haben – unabhängig von Herkunft, individuel-
len Einschränkungen, Geschlecht oder sozialer Lage. Für die
soziale Teilhabe und Anerkennung der Bildungsmobilität ist es
zentral, dass auch non-formal erworbene Kompetenzen Ein-
gang finden in den nationalen und europäischen Qualifikations-
rahmen. Zudem müssen sozialstaatliche Leistungen der Struktur
der transnationalen Bildungsmobilität angepasst werden. Sie
dürfen nicht zu Kürzungen oder Wegfall der Leistung führen,
wenn damit die Durchführung der Maßnahme verhindert wird.
Junge Erwachsene, die als Geflüchtete in Deutschland leben,
sind als junge Menschen in der sozialen Teilhabe wie andere
junge Menschen auch gleichberechtigt durch die Kinder- und
Jugendhilfe sowie Maßnahmen der Beschäftigungsförderung
und sozialen und gesundheitsbezogenen Dienste zu unter-
stützen.
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DIVERSITÄT IM JUNGEN ERWACHSENENALTER BRAUCHT SO-
ZIALE TEILHABEPOLITIK: Seit ungefähr vierzig Jahren sind die
Pluralisierung der Lebensstile und Entstandardisierung sowie Indi -
vidualisierung der Lebensverläufe zu einer durchgängigen Moder-
nisierungsdiagnose in unserer Gesellschaft geworden. Gerade in der
Jugendforschung sind diese Zeitdiagnosen intensiv aufgenom men
worden. Mitunter wird herausgestellt, dass insbesondere das jun-
ge Erwachsenenalter durch diese Prozesse charakterisiert sei. Nicht
von ungefähr beginne die Wahrnehmung des jungen Erwachsenen -
alters als ein Lebensalter mit besonderen Herausforderungen zeit-
gleich mit diesen Zeitdiagnosen: „In den 1990er Jahren wurden
,Junge Erwachsene’ als neue Lebenslage zwischen Jugend und Er-
wachsensein und als ‚strategische Sozialgruppe’ für die wohlfahrts-
staatliche und (sozial)pädagogische Gestaltung von Übergängen
im Kontext der Entstandardisierung des Lebenslaufs ‚entdeckt’“
(Stauber/Walther 2016, S. 136). Gerade im jungen Erwachsenen-
alter biete die Pluralisierung der Lebensstile neue Möglichkeiten
des sozialen und persönlichen Lebens und die Individualisierung
führe dazu, dass die jungen Menschen die Übergänge ins Erwach-
senenalter zunehmend als biografische Aufforderung ansehen,
um den eigenen Weg in der Qualifizierung, Verselbstständigung
und Selbstpositionierung zu meistern. 

JUNGE ERWACHSENE IN DER 
VIELFALTSGESELLSCHAFT 4

Doch die gegenwärtige Vielfalt im jungen Erwachsenenalter ist
nicht nur ein Ausdruck der Entstandardisierung der Lebensverläu-
fe durch die Veränderung der Qualifizierungswege und neuen be-
ruflichen Profile sowie Vervielfältigung kultureller, politischer und
digi taler Ausdrucksformen junger Menschen sowie einer Pluralisie -
rung der alltäglichen Formen des sozialen, familialen privaten Zu-
sammenlebens. Es ist auch ein Ausdruck der sozialen Wirklichkeit
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in der Migrationsgesellschaft, die ebenfalls eine Bereicherung an
kultureller, religiöser und sozialer Vielfalt mit sich bringt und gera -
de im jungen Erwachsenenalter in den vergangenen Jahren zu ei-
ner neuen Normalität geworden ist. So erleben viele junge Erwach -
sene heute ihre generationale Lage als eine offene, hete rogene
und plurale Ermöglichungsstruktur, in der es kaum Mehrheiten in
den Lebensstilen gibt, aber eine große Akzeptanz für vielfältige
Unterschiedlichkeiten im jeweiligen sozialen, religiösen und per-
sönlichen Lebensalltag. 

Doch gleichzeitig wird darauf hingewiesen, die Diversität nicht
zu trivialisieren (Hormel/Scherr 2004) und nicht soziale Ungleich -
hei ten und Rassismen zu übersehen. Allein die Feststellung der Ver-
vielfältigung von individuellen Lebensformen sowie neuen Formen
des Zusammenlebens im jungen Erwachsenenalter greift zu kurz,
wenn Diskriminierungen nicht wahrgenommen und durch soziale
Teilhabe- sowie Anti-Diskriminierungspolitiken untersetzt werden.
Ungleichheiten in der sozialen Teilhabe müssen abgebaut werden,
damit Anerkennung und ein zivilgesellschaftliches Miteinander an-
gesichts der sozialen Pluralisierung nachhaltig erreicht werden. Da -
bei verweisen Konzepte wie das der Intersektionalität darauf, dass
Teilhabepolitik heute wahrzunehmen habe, wie Unterschiede – die
weiterhin entlang von sozialen Differenzlinien wie Geschlecht, se-
xueller Orientierung, Migration, Flucht, sozialer Herkunft oder Be-
hinderung verlaufen – in ihrem Zusammenspiel zu Ungleichheiten
in der sozialen Teilhabe werden können. Warum es trotzdem be-
deutsam ist, auch einzelne Differenzlinien im jungen Erwachsenen-
alter in der Vielfaltsgesellschaft zu untersuchen, lässt sich an ge-
schlechterbezogenen strukturellen Ungleichheiten verdeutlichen.
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STRUKTURELLE GESCHLECHTERUNGLEICHHEITEN MANIFES-
TIEREN SICH IM JUNGEN ERWACHSENENALTER: Besonders
stark zeigt sich dies nach wie vor in geschlechterbezogenen Unter -
schieden in der Erwerbsarbeit, die sich gerade im jungen Erwach-
senenalter strukturell manifestieren. Die betrieblich organisierten
Ausbildungen mit Vergütung sind überwiegend männlich domi-
niert, die schulischen Ausbildungen ohne Vergütung und teilweise
mit Schulgeld sind weiblich dominiert. Junge Frauen finden sich zu-
dem in vielen Fällen in schlecht bezahlten frauentypischen Berufen
wieder. Hier schlägt sich im jungen Erwachsenenalter nieder, dass
der berufliche Status von Frauen oftmals geringer bewertet und
entlohnt wird, sodass junge Frauen auch im späteren Verlauf ihres
Erwerbsweges eine Schlechterstellung auf dem Erwerbsmarkt er -
fah ren, obwohl sie in vielen Bereichen bessere Abschlüsse erzielen
als junge Männer (Boll/Bublitz/Hoffmann 2015). Geschlechterbezo-
gene strukturelle Ungleichheiten reichen so in das junge Erwachse-
nenalter hinein und verfestigen sich in dieser Lebensspanne.

Dies zeigt sich auch in Hinblick auf die vorherrschenden ge-
schlechtlichen und sexuellen Normen. Junge lesbische, schwule, bi -
sexuelle, trans*, inter* und queere (LSBTIQ*) Erwachsene brechen
Geschlechter ste reotype der Heteronormativität auf, die aber struk-
turell weiter fest verankert sind. Diese jungen Erwachsenen sind
darum mitun ter extremen Reaktionen im familiären, aber auch im
schulischen und beruflichen Kontext ausgesetzt. Konflikte, Gewalt,
Freiheitsentzug und Vernachlässigung sind gegenwärtig weiterhin
Folgen eines Coming-out (Krell/Oldemeier 2017). Studien verdeut -
lichen den Zusammenhang zwischen Stigmatisierungen von LSBTIQ*
Ju gendli chen und Symptomen psychischer Erkrankungen sowie er-
höhten Suizidraten (Hatzenbuehler/Keyes 2013). Heteronormative
Vorstellungen und Strukturen können sich entsprechend auch wei -
 terhin negativ auf schulische und berufliche Verläufe auswirken.
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FORDERUNGEN:
Junge Erwachsene haben ein Recht auf eine konsequente Anti -
diskriminierungspolitik in allen sozialen und institutionellen Kon-
texten. Es bedarf der Umsetzung einer Antidiskriminierungs-
politik, die explizit mit den Institutionen (Ausbildungseinrich-
tungen, Hochschulen, Job-Center, kulturellen Angeboten, Sport
und Verbänden, Glaubensgemeinschaften) des jungen Erwach-
senenalters verknüpft ist.
Geschlechtergerechtigkeit im jungen Erwachsenenalter kann
nur erreicht werden, wenn sozialpolitisch auch strukturelle
Benachteiligungen in Ausbildung und Beruf (unterschiedliche
Bezahlung etc.) abgebaut werden.
Unterstützungsangebote müssen insbesondere für die jungen
Erwachsenen systematisch aufgebaut werden, die wie zum
Beispiel junge Geflüchtete, junge LSBTIQ* etc. Diskriminierun-
gen erfahren. 
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Auszüge aus einer Expertise für das Bundesjugendkuratorium von Dr. Thomas Meysen, 
Lydia Schönecker, Dr. Nadja Wrede (SOCLES International Centre for Socio-Legal Studies).a

Als „junge Volljährige“ bezeichnet das Kinder- und Jugendhilferecht des SGB VIII die
jungen Menschen in der Phase nach Erreichen der Volljährigkeit (§7 Nr. 3 SGB VIII). Die -
se Begrifflichkeit hat in der deutschen Rechtsordnung indes keine Nachahmung gefun -
den. Das Jugendstrafrecht hält alternativ eine der ältesten sprachlichen Rahmungen
bereit und geht von einem nicht abgeschlossenen Reifungsprozess nach Kindheit und
Jugend aus, wenn dort von „Heranwachsenden“ die Rede ist (§1 Abs. 2 JGG). Letzte -
re Begrifflichkeit greift auch das Aufenthaltsrecht auf und spricht an einer Stelle von ei -
nem „jugendlichen und heranwachsenden geduldeten Ausländer“ (§25a Abs. 1 Auf-
enthG). Das gleiche Gesetz erkennt indes an anderer Stelle den Vollstatus eines Er-
wachsenen an, wenn es von „jungen Erwachsenen“ spricht (§44 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 Auf -
enthG). Diese Begrifflichkeit findet sich wiederum auch im Grundsicherungsrecht des
SGB II, wenn es um Bedarfe für Bildung und Teilhabe geht (§28 Abs.1 S.1 SGB II). Wenn
jedoch das Verhältnis zu den Eltern betroffen ist, bleiben die jungen Erwachsenen im
SGB II auch nach Volljährigkeit „Kinder“ (§ 7 Abs. 3 Nr. 1 SGB II: „unverheiratete er-
werbsfähige Kinder“). Gleiches gilt für das zivilrechtliche Unterhaltsrecht (§1603 Abs. 2
S. 2 BGB: „volljährige unverheiratete Kinder“), das Einkommensteuer- und Kindergeld-
recht (§ 32 Abs. 4 EStG, § 2 Abs. 2 BKGG) sowie die Familienversicherung im Kran-
kenversicherungsrecht (§10 Abs. 2 SGB II). Vielfach werden sie unter dem Oberbegriff
„junge Menschen“ zusammengefasst, gemeinsam mit der Personengruppe der unter
18-Jährigen, teilweise exklusiv mit Jugendlichen (SGB III, § 16h SGB II), teilweise mit
Kindern und Jugendlichen (§7 Nr. 4 SGB VIII). Häufig ist bei der Normierung von Alters-
grenzen aber auch schlicht von Personen bzw. Auszubildenden die Rede, die dieses oder
jenes Lebensjahr vollendet haben (z. B. § 22 Abs. 5 SGB II, § 10 Abs. 3 BAföG, § 2 Abs.
1 Nr. 4 FSJG, § 2 Abs. 1 Nr. 4 FÖJG, § 2 Abs. 1 Nr. 4 JFDG). […]

GESETZLICHE ALTERSGRENZEN IM JUNGEN ERWACHSENENALTER – ALTER ZÄHLT

a    Die vollständige Expertise ist ebenfalls auf der Homepage des BJK abrufbar sowie in 
Druckform über die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpolitik erhältlich.
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Die Uneinheitlichkeit der Begrifflichkeit, mit der die deutsche Rechtsordnung von der
Al tersgruppe nach Erreichen der Volljährigkeit spricht, deutet darauf hin, dass jedes Ge-
setz in erster Linie sich selbst und seiner inneren Systematik verpflichtet bleibt – voraus -
gesetzt, es hat eine solche. Beim SGB II dürfte dies in Frage zu stellen sein, denn das Ge-
setz ist in sich uneinheitlich, bietet vier der sechs aufgezeigten sprachlichen Varianten
auf – von jungen Erwachsenen bis zu Kindern, von jungen Menschen bis zu Personen
bzw. erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.
[…] 

Eines hat die Analyse des Rechts allerdings deutlich gemacht. Der Gesetzgeber hat an
vielen Stellen das Anliegen, auch noch im Erwachsenenalter erheblichen Einfluss auf die
Lebensgestaltung und -planung junger Menschen zu nehmen – deutlich mehr als bei
anderen Erwachsenen. Er staffelt auch in der Verselbstständigungsphase des jungen Er-
wachsenenalters den Eintritt bzw. das Ende von Rechten und Pflichten. Teilweise privi -
le giert er die jungen Erwachsenen und gesteht der Personengruppe eigene, den Ent-
wicklungsaufgaben dieser Altersphase typische Rechte ein, schützt die Kontinuität von
in Kindheit und Jugend begonnenen Prozessen und Lebensstellung bis zum Abschluss
von Entwicklungsschritten. Teilweise schränkt er ihre Rechte und Freiräume als Volljäh -
rige stärker ein als bei anderen Erwachsenen. Mitunter hält der Gesetzgeber die Lebens-
stellung junger Erwachsener mit derjenigen von unter 18-Jährigen vergleichbar. An an-
derer Stelle zeigt er aber auch Respekt vor der Eigenständigkeit der Lebensphase mit
ihren spezifischen Herausforderungen.

SGB II, BGB, EStG, BKGG

SGB II, SGB III, SGB VIII

SGB II, BAföG, FSJG,
FöJG; JFDG

Begrifflichkeiten für die Altersphase nach Volljährigkeit im Recht (Auswahl)

junge Volljährige

Heranwachsende

junge Erwachsene

SGB VIII 

JGG, AufenthG

SGB II, AufenthG

Kinder

junge Menschen
(Teilgruppe)

Personen, erwerbsfä -
hige Leistungsberech-
tigte, Auszubildende 
etc. bis zur Vollendung 
eines bestimmten 
Lebensjahres
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DAS JUNGE ERWACHSENENALTER IST ENTSCHEIDEND FÜR
DIE NACHHALTIGE SOZIALE TEILHABE IN UNSERER GESELL-
SCHAFT: Im jungen Erwachsenenalter entscheidet sich, ob Inklu-
sion gelingt und soziale Teilhabe in die regulären Formen von Ar-
beit, Wohnen, Sozialraum und Zivilgesellschaft gleichberechtigt
und barrierefrei ermöglicht oder soziale Ausgrenzung im Lebens-
verlauf biografisch manifest wird. Dabei geht das BJK von einem
Inklusionsbegriff aus, der alle Gruppen in der Gesellschaft ein-
schließt. Dennoch ist auch entscheidend, einzelne Gruppen noch
einmal explizit zu benennen, da sie entweder gerade im politi-
schen Prozess nicht im Fokus stehen oder die Perspektive des jun-
gen Erwachsenenalters übergangen wird.

Es wurde bereits deutlich, dass die berufliche (Aus-)Bildung im
jungen Erwachsenenalter eine wichtige Basis für die sozi ale Teilha -
be aller jungen Menschen darstellt. So ist es für die Ver selbst stän -
di gung von jungen Erwachsenen entscheidend, wie der Übergang
in die Arbeitswelt und die berufliche Ausbildung gelingt: Junge
Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen und/oder Behinde -
 run gen „bewältigen diesen Übergang unter erschwerten Bedingun -
gen, denn ihr Exklusionsrisiko erhöht sich mit jeder Bildungsstufe“
(Klemm 2015, S. 35). 

Dabei scheinen heute die Übergänge in Arbeit im jungen Er-
wachsenalter wenig inklusiv. So sind die Maßnahmen, die eine
Teilhabe an regulärer Ausbildung und Arbeit ermöglichen sollen,
häufig nicht nachhaltig existenzsichernd und die „Unterstützungs-
leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“, wie das Persönliche
Budget nach §17 SGB IX werden noch nicht von vielen Menschen
genutzt (Rohrmann/Weinbach 2017, S. 60), weil sie nicht infrastruk-
turell in der Berufsbildung und Arbeitswelt sowie in der sozialen
Umwelt rückgebunden sind. Doch auch im kulturellen und sozia -
len Leben des jungen Erwachsenenalters sind barrierefreie Infra-
strukturen mehr Ziel als Wirklichkeit.

INKLUSION: GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE 5
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JUNGE MENSCHEN MIT INDIVIDUELLEN BEEINTRÄCHTIGUN-
GEN UND/ODER BEHINDERUNGEN SIND IN ERSTER LINIE
JUNGE ERWACHSENE, DIE EIN RECHT AUF GLEICHBERECH-
TIGTE TEILHABE AM GESELLSCHAFTLICHEN LEBEN HABEN:
Während sich die Diskussionen um Inklusion stark auf das Kindes-
und Jugendalter und das Bildungswesen konzentrieren, hat der 15.
Kinder- und Jugendbericht (Deutscher Bundestag 2017, S. 158 ff.,
444) deutlich herausgestellt, dass das Wissen darüber, wie junge
Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen und/oder Behin -
de rung ihre soziale Teilhabe im jungen Erwachsenenalter erfahren
und ihre Teil ha berechte alltäglich verwirklichen können, sehr gering
ist. So kann kaum etwas darüber gesagt werden, wie sie ihre so -
zi a len Zu gehö rigkeiten – sowohl in ihrer Freizeit1 als auch hinsicht -
lich ihrer Quali fikationswege – gestalten und erleben. Insbeson -
de re sind Diskriminierungserfahrungen kaum in Bezug auf dieses
Lebensalter er forscht.

Zudem ist in den sozialen Diensten die Zuweisungspraxis der
jungen Erwachsenen zu einzelnen Maßnahmen wenig transparent
und die in der Teilhabeplanung geforderte Partizipation in den Ver-
fahren und in der Planung werden kaum umgesetzt. So wird es den
jungen Erwachsenen erheblich erschwert, ihre beruflichen Pläne,
aber auch Vorstellungen der sozialen, kulturellen und politischen
Teilhabe, zu verwirklichen. Zudem fehlen Möglichkeiten, anerkann -
te Schul- und Berufsabschlüsse zu erreichen, mit denen sie eine
qualifizierte und existenzsichernde Beschäftigung auf dem ersten
Arbeitsmarkt finden könnten. Gleichzeitig gibt es „eine wachsen-
de Gruppe junger Menschen, die den Besuch einer Werkstatt für
behinderte Menschen als tiefe Verunsicherung ihrer Identität erle -
ben, sie als diskriminierend und zudem nicht existenzsichernd ab-
lehnen“ (Lindmeier 2015, S. 316). Hier setzt das am 01.01.2020
eingeführte Budget für Ausbildung (§ 61a Abs. 2 SGB IX) an. Die-

1    Es gibt so gut wie kein empirisches Wissen dazu, wie junge Menschen mit indi viduellen 
Beeinträchtigungen und/oder Behinderung ihre Freizeit gestalten. Sowohl Angebote im Sport 
als auch des Reisens sind in der Regel nicht auf diese Zielgruppe ausgerichtet und mit erheblichen
Barrieren für diese verbunden.
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ses soll jungen Menschen mit Behinderungen den Einstieg in eine
betriebliche Ausbildung erleichtern und Alternativen zur Werkstatt
bieten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieses Instrument in der
Beratung und Begleitung junger Erwachsener mit individuellen Be-
einträchtigungen und/oder Behinderungen aufgegriffen und um-
gesetzt wird.

Ein Gradmesser der weiteren Entwicklungen wird es darüber
hinaus sein, inwieweit der weitere Inklusionsprozess selbst partizi -
pativ mit den jungen Erwachsenen gestaltet wird. Denn nicht nur
die sozialen Dienste, sondern auch der politische Gestaltungspro-
zess sowie die alltäglichen Formen von Arbeit, Bildung, Kultur, Re -
ligion etc. sehen sich im Kontext der Inklusion mit einem grund-
sätzlichen Anspruch an Partizipation nicht nur konfrontiert, son-
dern sind durch die UN-Konventionen verpflichtet, soziale Teilhabe
und Mitbestimmung zu ermöglichen. Mit dem Inklusionsbegriff
wird hier Mitbestimmung als zentraler Modus sozialer Teilhabe
herausgestellt. Auch hier gilt zu berücksichtigen: Man kann zwar
jemanden integrieren, aber man kann niemanden inkludieren, son-
dern nur Inklusion sozial ermöglichen. 

FORDERUNGEN:
Junge Erwachsene mit individuellen Beeinträchtigungen und/
oder Behinderungen sind bis zum Alter von 27 Jahren durch die
Kinder- und Jugendhilfe zu unterstützen und zu begleiten, wie
andere junge Menschen auch.
Die Übergänge in Ausbildung, weiterführende Qualifikationen
und Arbeit sind mit den jungen Erwachsenen zu gestalten und
infrastrukturell in den regulären Organisationsformen der Ar-
beitswelt, Hochschulen etc. nachhaltig abzusichern.
Es gilt das Wissen über den Alltag der jungen Erwachsenen mit
individuellen Beeinträchtigungen und/oder Behinderungen zu
hören. Auch in der Jugendforschung sind dabei entsprechende
Selbstorganisationen von jungen Menschen einzubinden.
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WOHLBEFINDEN UND GESUNDHEIT6
DIE ALTERSGRUPPE DER JUNGEN VOLLJÄHRIGEN IST AUF
DEM WEG DER QUALIFIZIERUNG, VERSELBSTSTÄNDIGUNG
UND SELBSTPOSITIONIERUNG BESONDEREN RISIKOFAKTO-
REN AUSGESETZT: In den Gesundheitssurveys wird die Alters-
gruppe der jungen Erwachsenen unzureichend berücksichtigt. Die
Zentrierung von Surveys auf die frühe Kindheit und das Jugendal -
ter resultieren aus der Prämisse, dass ihnen für Präventi on und För-
derung von Gesundheit eine entscheidende Bedeutung zugeschrie-
ben wird (Deutscher Bundestag 2009, S. 142). Inzwischen hat die
Lebenslaufforschung allerdings Erkenntnisse dazu hervorge bracht,
dass das junge Erwachsenenalter aus präventionsorientierter, ge-
sundheitssoziologischer und psychologischer Sicht als äußerst re-
levant angesehen werden muss. Es ist das „Weichen-Alter“ für die
Konso lidierung längerfristiger Gewohnheiten (von der Lippe/Reis
2020, S. 198 f.).

Die Möglichkeiten für junge Erwachsene sind vielfältiger, aber
auch unsicherer geworden (siehe Kapitel 2). Durch die Strukturver -
schiebungen entstehen auf der einen Seite mehr Chancen und Frei-
heiten für die Lebensplanung und -ausgestaltung der jungen Er-
wachsenen. Auf der anderen Seite erhöhen sich parallel dazu die
biografischen Unsicherheiten und Risiken, mit denen sich die jun-
gen Menschen auseinandersetzen müssen. Zentrale Bedeutung für
das Wohlbefinden und die Gesundheit junger Erwachsener kommt
dem Faktor „Ausbildung/Arbeit“ zu. Dabei sind die erreichten
Schulabschlüsse und die damit zusammenhängende Entscheidung
für bestimmte Berufsbildungsgänge (zum Beispiel betriebliche Aus-
bildung oder Hochschulstudium) bedeutend dafür, welche gesell-
schaftlichen Positionen und welche Ressourcen im finanziellen so-
wie im persönlichen und sozialen Bereich junge Menschen in den
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nachfolgenden Lebensphasen erreichen können. So gehen einge -
schränkte berufliche Perspektiven bei Berufsschüler*innen und bei
Teilnehmenden an Angeboten der berufsbezogenen Jugendhilfe
sowie länger dauernde Arbeitslosigkeit mit einer Vielzahl gesund-
heitlicher Belastungen einher (Deutscher Bundestag 2009, S. 151ff.).
Gleichzeitig können im Lebensverlauf bereits entstandene Behin-
derungen und gesundheitliche Einschränkungen auch Arbeitslo-
sigkeit begünstigen und Zugänge zum Arbeitsmarkt erschweren. 

Doch auch diejenigen jungen Erwachsenen, die – oft mit unsi -
cheren Perspektiven – einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz haben,
sind dort vielfältigen Belastungen ausgesetzt, die sich auf die psy-
chische Gesundheit negativ auswirken können. So berichten junge
Erwachsene, die unter unsicheren beruflichen Perspektiven erwerbs-
tätig sind, vermehrt von starkem Leistungsdruck, Angst vor Arbeits-
losigkeit, längeren depressiven Phasen und reduziertem Wohlbefin -
den (Langhoff/Krietsch/Starke 2010). Auch Studierende berichten
zunehmend über psychosomatische Symptome von Stress. Insge-
samt sind junge Erwachsene motiviert, sich auch unter unsicheren
Bedingungen den strukturellen Gegebenheiten anzupassen. In Ab-
hängigkeit von ihren sozialen und ökonomischen Ressourcen er-
geben sich allerdings unterschiedlich große Handlungsspielräume
sowie Möglichkeiten, gesundheitliche Risiken abzufedern oder zu
kompensieren.

Aktuell ist die Gesundheitsversorgung nicht ausreichend auf
junge Erwachsene und ihre spezifischen Belastungen eingestellt. Es
kommt daher zu Problemen, wenn mit dem Eintritt der Volljährig -
keit auch der Übergang in die „Erwachsenenmedizin“ und somit
andere Behandlungs- und Therapieformen anstehen. Hier setzt die
Transitionsmedizin an: Sie will diesen Übergang systematisch ge -
stal ten, um Fehl- und Unterversorgungen zu vermeiden. Dies spielt
vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene mit chronischen
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2    Das Robert-Koch-Institut geht von 16 bis 18 Prozent chronisch erkrankten Jugend lichen aus
(Poethko-Müller/Kuntz/Lampert u.a. 2018).

Erkrankungen eine große Rolle2, denn 40 Prozent von ihnen ge-
lingt der Übergang in die Erwachsenenmedizin nicht oder nur stark
verzögert (von Moers/Müther/Findorff 2018). Bezüglich dieser Tran-
sitionsphase gibt es in Deutschland erhebliche Versorgungsdefizi -
te, die andere Länder zum Beispiel durch die Einrichtung sogenann-
 ter Transitionskliniken oder neuer Kooperationsstrukturen gelöst
haben (Oldhafer 2015).

DAS WOHLBEFINDEN JUNGER ERWACHSENER IST MASSGEB-
LICH VON SOZIALEN NETZWERKEN, ZUGEHÖRIGKEITEN UND
BEZIEHUNGEN GEPRÄGT: In der Diskussion um junge Erwachse-
ne und ihre Peergroups werden häufig die negativen Effekte wie
Gewalt oder Delinquenz hervorgehoben, während Unterstüt-
zungspotenziale und förderliche Effekte auf das Wohlbefinden
und die Gesundheit junger Erwachse ner selten thematisiert wer-
den. Dies ist auch in der Diskussion um die Nutzung digitaler Medi -
en mitunter der Fall. Zwar sind bestimmte Gefahren, zum Beispiel
der Isolation durch starken Medienkonsum oder von Übergriffen
und Diskriminierungen oder auch die Verlet zungen der persönli -
chen Integrität von jungen Erwachsenen durch Datenaggregation
und -weiterverwendung im digitalen Raum, nicht zu unterschätzen
(BJK 2020).  Es liegen allerdings kaum gesicherte Da ten für diese Al -
ters gruppe vor. Gleichzeitig ist in diesem Kontext aber auch zu ana-
lysieren, wie digitale Medien neue Formen so zialer Beziehungsge-
 staltung ermöglichen und Zugehörigkeiten im Alltagsleben schaf-
fen können. Gerade angesichts der Corona-Krise wurde das Poten-
zial der digitalen Medien für die soziale Beziehungsgestaltung auch
im jungen Erwachsenenalter mehr als deutlich. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang jedoch auch, nicht zu übersehen, dass sich trotz
der breiten Verfügbarkeit des Internets und digitaler Kommunika -
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tion soziale Ungleichheiten im Zusammen  hang mit der Nutzung
di gitaler Medien reproduzieren und verstär ken können. Neben der
ungleichen Teilhabe an An ge boten im Netz bestehen weiterhin
Ungleichheiten im Zugang bei ressourcenbenachteiligten jungen
Menschen (BJK 2016; Kutscher/Kreß 2015).

Insgesamt sehen junge Erwachsene aber auch im digitalen Zeit-
alter in Hinblick auf die soziale Zugehörigkeit und Teilhabe, neben
ei nem sicheren Einkommen, weiterhin die Familien und Freund-
schaften als zentrale Werte an, die ihr Wohlbefinden stark begüns -
tigen können. Gerade die Einbindung in Beziehungen mit Gleich-
altrigen wirkt sich gesundheitsförderlich auf Entwicklungsprozesse
im Jugend- und jungen Erwachsenenalter aus (Deutscher Bundes-
tag 2017, S. 216 ff.). Das Erleben von Freundschaften und stabilen
Beziehungen ist laut 18. Shell-Studie (Wolfert/Quenzel 2019) bei
einer ökonomisch gesicherten Position (56 Prozent geben hier an,
gute Freunde zu haben) sehr viel wahrscheinlicher als für junge
Menschen in einer schlechten ökonomischen Situati on (nur auf 36
Prozent trifft dies dann zu). Über die ökonomische Situation hinaus
hat das Arbeitsverhältnis eine hohe Bedeutung als Quelle sozialer
Kontakte und sozialer Anerkennung. Insgesamt wird davon ausge -
gangen, dass über 80.000 junge Menschen als „drop outs“ weit -
ge hend exkludiert sind und in der Regel auch von der Jugendhilfe
nicht mehr erreicht werden (Skrobanek/Tillmann 2015). Für diese
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestehen besondere ge-
sundheitliche Risiken, die nicht durch Unterstützung aus dem Um-
feld kompensiert werden können und weite re, teilweise dauerhaf-
te, gesundheitliche Beeinträchtigungen und Teilhaberisiken nach
sich ziehen können.

Zudem hat die Diskussion um sexualisierte Gewalt und Über-
griffe bislang das junge Erwachsenenalter kaum erreicht. Das in -
sti tutionelle Gefüge des jungen Erwachsenenalters und die sozia -
len Netzwerke werden bisher kaum in diesem Kontext diskutiert.
Schutzkonzepte und Angebote sexueller Bildung finden sich etwa
in Fachschulen und Hochschulen oder in der beruflichen Ausbildung
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so gut wie nicht. Die Gefährdung durch (sexualisierte) Übergriffe
und Machtmissbrauch ist aber über das 18. Lebensjahr hinaus in Or -
ganisationen und Lebenssituationen junger Erwachsener Reali tät.
Sexualisierte Gewalt kann junge Erwachsene in Institutionen und
als Peer-Gewalt ausgeübt durch Gleichaltrige oder ältere Erwach-
sene oder durch digitale Medien betreffen. Die Institutionen des
jungen Erwachsenenalters müssen Schutzkonzepte durchgängig
etablieren und junge Erwachsene vor sexualisierter Gewalt und
Übergriffen schützen und sie darin stärken, sich gegen jede Form
sexualisierter Gewalt zu wehren. Die Förderung sexueller Gesund-
heit und des entsprechenden Wohlbefindens muss auch im jungen
Erwachsenenalter gestärkt werden, in dem viele junge Menschen
sich partnerschaftlich positionieren und orientieren.

FORDERUNGEN:
Junge Erwachsene haben spezifische Bedarfe, Belastungen
sowie Potenziale. Dies ist im deutschen Gesundheitssystem
strukturell und inhaltlich nicht abgebildet. Es müssen multi-
professionell vernetzte Strukturen für den Übergang in die Er-
wachsenenmedizin entwickelt und verankert werden. 
Von gesellschaftlicher, aber auch sozial- und bildungspoliti-
scher Seite sind Strukturen zu entwickeln, die junge Erwach-
sene dabei unterstützen, sich um die eigene körperliche und
geistige Gesundheit zu kümmern.
Organisationen und Institutionen, die junge Erwachsene be-
treuen, begleiten und beraten, werden ihrer Verantwortung
nur gerecht, wenn sie über Schutzkonzepte gegen sexualisier-
te Gewalt und Übergriffe verfügen.
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DIE AUSDIFFERENZIERUNG UND VERLÄNGERUNG VON BIL-
DUNGSBIOGRAFIEN IST FÜR JUNGE ERWACHSENE MIT STEI-
GENDEN ABHÄNGIGKEITEN VON DER HERKUNFTSFAMILIE
VERBUNDEN: In Deutschland (und anderen westlichen Gesell-
schaften) gilt der Auszug aus dem Elternhaus neben der finanziel -
len und sozialen Selbstständigkeit als ein zentraler Schritt im Über -
gang vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Generell äußern junge
Erwachsene in Deutschland den Wunsch, autonom von ihren El-
tern leben zu wollen. Doch ist der Auszug aus dem Elternhaus je
nach schulischer Bildung unterschiedlich stark mit sozialen und öko-
nomischen Statusübergängen im Lebenslauf verknüpft. Während
diejenigen mit höchstem Bildungsabschluss Fachhochschulreife erst
mit durchschnittlich Mitte zwanzig das Elternhaus verlassen (Zeit-
punkt bei höchstem Bildungsabschluss Hauptschule: 25 Jahre; bei
mittlerem Schulabschluss und Fachhochschulreife: 24 Jahre), liegt
das Erstauszugsalter bei Abiturient*innen bei nur 21 Jahren – also
deutlich früher (siehe Grafik, S. 7). 

Durch (hoch)schulpolitische Reformen in den letzten zehn Jah -
ren ist eher mit einer weiteren Vorverlagerung des Auszugsalters
von Abiturient*innen zu rechnen. Verlängerte Einmündungswege
in Ausbildung und Beruf und/oder mehrere Ausbildungsschleifen
dürften Konsequenzen der räumlichen Ablösung insbesondere bei
denen nach sich ziehen, die über geringe finanzielle Ressourcen
verfügen (Berngruber 2015). 

Abiturient*innen sind zwar im Schnitt vier Jahre jünger als die
anderen Bildungsgruppen, wenn sie, etwa für ein Studium, aus dem
Elternhaus ausziehen. Studierende sind aber in den meis ten Fällen
weiterhin von ihren Eltern finanziell abhängig, pendeln an den Wo -
chenenden zwischen Studienort und Elternhaus und überbrücken
nicht selten Übergangszeiten zwischen Studienende und Erwerbs -
beginn mit einer Rückkehr ins Elternhaus (Berngruber 2020). 

JUNGE ERWACHSENE UND FAMILIE 7
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Besondere Bedingungen bei der räumlichen Verselbstständi-
gung bestehen für Jugendliche und junge Erwachsene im Über-
gang aus nicht-familialen Wohnzusammenhängen, die sogenann -
ten Care Leaver*innen (siehe S. 44), für junge Erwachsene mit
eingeschränktem Aufenthaltsrecht sowie für diejenigen, die nicht
in Ausbildung oder Erwerbstätigkeit stehen (Deutscher Bundestag
2017, S. 181 f.).

ELTERNSCHAFT IM JUNGEN ERWACHSENENALTER IST HÄU-
FIG MIT ÖKONOMISCH UNSICHEREN VERHÄLTNISSEN VER-
BUNDEN: Hinsichtlich der Verselbstständigungsprozesse junger
Erwachsener in Bezug auf Familiengründung und Elternschaft zeigt
der 15. Kinder- und Jugendbericht, dass sich die Familiengründung
und die Übernahme einer Partner- beziehungsweise Familienrolle
sowie die El ternschaft vorwiegend in das dritte Lebensjahrzehnt
verschoben hat (Deutscher Bundestag 2017, S.190). Dennoch: Bei
fast 15 Prozent aller Lebendgeborenen in Deutschland sind die
Mütter unter 25 Jahren. 

Zerle-Elsäßer u. a. (2012) arbeiten in Bezug auf Elternschaft im
jungen Erwachsenenalter (Mütter zwischen 18 und 24 Jahre, Väter
18 bis 29 Jahre) deutliche ökonomische und psychosoziale Belas-
tungen und unsichere Verhältnisse heraus. Besonders die Situation
von Müttern im jungen Erwachsenenalter gestaltet sich prekär und
ist mit Stigmatisierungen bei der Ausbildungssuche verbunden
(Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 2011, S. 59).

Zwar sind auch die Väter im jungen Erwachsenenalter weniger
finanziell abgesichert als ältere Väter, doch es sind hauptsächlich
die jungen Frauen, die ihre Ausbildung oder das Studium unterbre-
chen und die hauptsächliche Versorgungsverantwortung für das
Kind übernehmen. Die Verantwortung der Väter liegt vor allem auf
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der finanziellen Absicherung der Familie. Da die Ausbildung eine
Einkommensquelle ist, kommt es bei Vätern in Ausbildung selten
zu einer Unterbrechung aufgrund von Elternschaft. Insgesamt hat
die Elternschaft für Väter in der Regel kaum Auswirkungen auf
den Bildungs- beziehungsweise Karriereverlauf (Deutscher Bun -
des tag 2011, S. 89 ff.). 

Besonders prekär gestaltet sich die Lebenssituation von allein-
erziehenden jungen Erwachsenen. Fast 30 Prozent der Alleiner-
ziehenden sind jünger als 34 Jahre, davon ist die überwiegende
Mehrheit weiblich (BIB 2016). Insbesondere hier, aber auch hin-
sichtlich anderer Familienformen junger Erwachsener, zeigen sich
Vereinbarkeits- und Finanzierungsfragen hinsichtlich Ausbildung
und Studium als die zentralen Herausforderungen (Middendorf/
Apolinarski/Poskowsky 2013, S. 498 ff.). Die Instrumente der So-
zialgesetzgebung in Deutschland sind nicht auf Elternschaft in Aus -
bildung oder Studium ausgerichtet, sondern gehen von einer be-
reits laufenden Erwerbsbiografie aus.

JUNGE ERWACHSENE MIT PFLEGEVERANTWORTUNG SIND
BEI IHRER VERSELBSTSTÄNDIGUNG BESONDEREN BELASTUN -
GEN UND HERAUSFORDERUNGEN AUSGESETZT: Die häufig
bereits langjährigen Pflege- und Unterstützungsverhältnisse der
Kindheit und Jugend bleiben auch im jungen Erwachsenenalter be -
stehen. Junge Pflegende müssen ihre eigenen individuellen Bedürf-
nisse mit dem Bedarf und den Notwendigkeiten der Pflege und
Un terstützung für ihren Familienangehörigen ins Gleichgewicht
bringen. Die typischen Herausforderungen junger Erwachsener –
Aufnahme und Teilnahme an Studium und Ausbildung, Eintreten
in den Arbeitsmarkt, Gründung eines eigenen Haushalts und das
Eingehen einer intimen Beziehung – sind für die Zielgruppe er-
schwert beziehungsweise stark von ihren Pflege- und Unterstüt-
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zungstätigkeiten beeinflusst (Nagl-Cupal/Daniel/Hauprich 2015).
Eine der größten Belastungen besteht für junge Erwachsene in den
betroffenen familialen Kontexten darin, aufgrund der Unvorherseh-
barkeit vieler Krankheitsverläufe nicht planen zu können. Zudem
schätzen junge Pflegende ihre gesundheitsbezogene Lebensquali -
tät im Vergleich zu jungen Menschen, die keine pflegerischen Hil-
fen leisten, als weitaus geringer ein (Metzing 2018, S. 54 f.).

FORDERUNGEN:
Ob junge Erwachsene die individuelle Entscheidung haben, den
Schritt der räumlichen Verselbstständigung gehen zu können,
hängt maßgeblich von ihren ökonomischen Ressourcen ab. Zu -
dem müssen sie bezahlbaren Wohnraum vorfinden können.
Staatliche finanzielle Unterstützung muss daher lückenlos auf-
einander abgestimmt werden und beispielsweise auch bei Ur-
laubssemestern und Teilzeitstudium greifen.
Eltern in Ausbildung oder Studium brauchen finanzielle Unter-
stützung vergleichbar zum Elterngeld. Ausbildungs-, Studien-
und Prüfungsordnungen müssen an die Bedürfnisse von jun-
gen Erwachsenen mit Kind und/oder Erziehungs- und Pflege-
verantwortung stärker angepasst werden.
Um eine ganzheitliche Unterstützung von jungen Erwachsenen
in Pflegeverantwortung zu gewährleisten, ist eine lokale und
multiprofessionelle Zusammenarbeit von den Berufsgruppen im
Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen erforderlich sowie
die Sensibilisierung von Entscheidungsträgern: Krankenkas-
sen, Schulen, Gemeinden, Beratungsstellen.
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DAS JUNGE ERWACHSENENALTER IST ENTSCHEIDEND FÜR
DIE POLITISCHE SOZIALISATION: 45 Prozent aller 12- bis 25-
Jäh rigen geben an, politisch interessiert zu sein (Schneekloth/Albert
2019, S. 51). Gleichzeitig sind lediglich drei bis fünf Prozent der
12- bis 25-Jährigen Mitglied einer Partei, einer Gewerkschaft oder
einer Bürgerinitiative (Schneekloth/Albert 2019, S. 101). Wie in al-
len Altersgruppen sank auch die Wahlbeteiligung der 18- bis 29-
Jährigen seit den 1990er Jahren deutlich: Nahmen 1983 etwas über
80 Prozent der jungen Menschen ihr Wahlrecht in Anspruch, er-
reichte 2017 keine der drei jüngsten Altersgruppen die 70-Prozent-
Marke. Von allen Bevölkerungsgruppen wählen damit die 18- bis
29-Jährigen am seltensten. Das relativ geringe Interesse an „klassi-
schen“ politischen Beteiligungsformaten bedeutet allerdings nicht,
dass sich junge Menschen nicht politisch positionieren. Sie tun es
heutzutage eher in informellen Formen politischer Aktivität: Sie boy-
kottieren Waren, unterstützen Petitionen, nehmen an Demonstra -
tionen teil und nutzen sonst immer stärker Formen digitalen Enga -
gements (Deutscher Bundestag 2017, S. 229 ff.). 

Auch im jungen Erwachsenenalter ist wie in fast allen Alters-
gruppen ein Erstarken des Rechtspopulismus zu erkennen. Gerade
junge Erwachsene erleben und repräsentieren diesen in ei nigen Re-
gionen und Milieus als eine dominierende politische Kultur, die bis
in die Institutionen von Ausbildung und Bildung hineinreicht. So
werden auch unter jungen Erwachsenen autoritäre Positionierun-
gen, sexistische und diskriminierende Positionen vertreten, die der
Demokratisierung von Gesellschaft und einem zivilgesellschaftli -
chen Zusammenleben entgegenlaufen.

Insgesamt lässt sich im institutionellen Gefüge des jungen Er-
wachsenenalters beobachten, dass politische Teilhabe und Bildung
neu belebt werden müssen. Das politische und soziale Engage-
ment der jungen Erwachsenen außerhalb von beruflichen Ausbil-

ZIVILGESELLSCHAFTLICHES UND POLITISCHES 
ENGAGEMENT 8
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dungseinrichtungen, Hochschulen, Verbänden, Vereinen, Bundes-
wehr und nicht zuletzt Parteien weist darauf hin, dass diese heute
weniger als Orte der demokratischen politischen Gestaltung wahr-
genommen werden. Während über viele Jahre die berufliche und
akademische Ausbildung zentrale Orte politischer Sozialisation wa-
ren, zum Beispiel in den Diskussionen um eine Demokratisierung
von Betrieben, Fach- und Hochschulen, verschwindet diese Bedeu-
tung heute auch in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend
hinter der beruflichen und akademischen Kompetenzentwicklung. 

Bei aller Wertschätzung neuer – auch digitaler Formen – infor-
meller politischer Bildung und von zivilgesellschaftlichen Selbstor -
ga nisationen kann die Bedeutung der demokratischen Gestaltung
und Beteiligung im institutionellen Gefüge des jungen Erwachse-
nenalters für die politische Sozialisation dadurch nicht ausgeglichen
werden, sondern sie wird nun ergänzt und fordert diese heraus.
Diese Herausforderung durch die informellen politischen Teilhabe -
formen junger Erwachsener müssen die Institutionen auch als Kri-
tik an ihrer Organisationsstruktur annehmen und bearbeiten.

Dabei haben die Institutionen, Vereine und Verbände sowie
Parteien auch wahrzunehmen, dass die gegebenen Möglichkeiten
politischer Beteiligung im engen Zusammenhang mit der sozialen
Herkunft und der Bildungsposition stehen und sie sind geschlecht-
lich strukturiert. Männliche Jugendliche sind beispielsweise noch
immer etwas häufiger öffentlich sichtbar politisch engagiert als
weibliche Jugendliche. Gerade junge Frauen mit unterschiedli chen
sozialen Herkünften oder Migrationshintergrund erleben zu wenig
Förderung in der politischen Beteiligung. Zugangsbarrieren gibt es
auch für junge Menschen mit Behinderung, ihre politischen Teil -
ha bemöglichkeiten werden nur selten in den Blick genommen. All
dies hindert viele junge Menschen daran, ihre Perspektiven und Er-
fahrungen in politische Diskurse und Aushandlungsprozesse einzu -
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bringen. Es mangelt an Formen der politischen Beteiligung von Ju -
 gendlichen und jungen Erwachsenen, die sich an den Erfahrungen,
Informationen, Anliegen und Betroffenheiten der jungen Men-
schen orientieren. Das BJK hat jüngst (BJK 2019) in einer Stellung-
nahme darauf hingewiesen, dass junge Menschen auch in die Poli   -
tikberatung auf Bundesebene kaum einbezogen würden. Das Wis-
sen der jungen Menschen wird kaum eingeholt und nachgefragt. 

FREIWILLIGES ENGAGEMENT JUNGER ERWACHSENER STÄRKT
DIE ZIVILGESELLSCHAFT: Gleichzeitig ist das junge Erwachsenen-
alter auch ein prägendes Alter für das freiwillige Engagement. Nach
Ergebnissen der Freiwilligensurveys war das Engagement junger
Menschen zwischen 15 und 30 Jahren zwischen 1999 und 2009
mit etwa einem Drittel freiwillig Engagierter nahezu konstant und
ist zum Jahr 2014 sprunghaft auf 47 Prozent angestiegen (Simon-
son/Vogel/Tesch-Römer 2017, S. 21f.). Der Anstieg kann zum einen
auf gesellschaftliche Trends wie zum Beispiel Bildungsexpansion
oder die Zunahme von Vereinen und Einrichtungen für Engagement
zurückgeführt werden und ist auch in anderen Studien zu beobach-
ten (Hille/Arnold/Schupp 2013). Zum anderen muss dieser hohe
Anstieg zumindest teilweise auch auf die geänderte – im Vergleich
zu früheren Erhebungen – weitere Definition freiwilligen Engage-
ments im letzten Freiwilligensurvey zurückgeführt werden. Im Frei -
willigensurvey 2019 wurden diese methodischen Änderungen wie-
der zurückgenommen, sodass damit gerechnet werden kann, dass
die neuen, für Ende 2020 zu erwartenden Daten wieder niedriger
ausfallen werden. Was die Formen des Engagements angeht, sinkt
im Zeitverlauf das Engagement junger Menschen in formal orga -
ni sier ten zivilgesellschaftlichen Einrichtungen etwas, während frei -
wil li ges Engagement außerhalb von Vereinen und Verbänden an
Bedeutung gewinnt (Simonson/Vogel/Tesch-Römer 2017).

Studien zeigen, dass die Frage nach einer Mitgliedschaft in Or-
ganisationen und Verbänden in erster Linie von der (biografischen)
Lebenssituation – biografischen Passung (Jakob 1993) – abhängig
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ist. Freiwilliges Engagement ermöglicht neben persönlicher Orien-
tierung, sozialer Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeitserfahrungen
vor allem zivilgesellschaftliche Beteiligung und Positionierung in der
Form von Teilhabe und Mitgestaltung am gesellschaftlichen Leben
sowie an politischen Prozessen. In den deutschen Freiwilligensur-
veys wird darum freiwilliges Engagement explizit als Indikator für
Zugehörigkeit und den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt un -
se rer Gesellschaft und als „Gradmesser für Solidarität“ (Vogel/
Hagen/Simonson u. a. 2017, S. 92) beschrieben. 

Darüber hinaus ist das junge Erwachsenenalter überwiegend
das Lebensalter der Freiwilligendienste, zum Beispiel in Form des
Bundesfreiwilligendienstes, des freiwilligen sozialen und ökologi-
schen Jahres, des kulturellen Jahres oder europäischer und inter-
nationaler Freiwilligendienste, wie Europäisches Solidaritätskorps,
weltwärts etc. Auch wenn sich einige Programme über dieses Le-
bensalter hinaus geöffnet haben, ist die große Mehrheit derjeni-
gen, die einen Freiwilligendienst absolvieren, im jungen Erwach-
senenalter. Dabei wird von jungen Erwachsenen die Unterschied-
lichkeit in der Ausgestaltung (Taschengeld; Gratifikationen; sozi-
alrechtliche Rahmung etc.) der Programme immer wieder kritisiert
(DKJS 2019). 

Vielfach wird ein Freiwilligendienst in Bezug auf die Teilhabe als
berufliches Übergangsjahr gedeutet oder in seiner Bedeu tung für
die biografische Orientierung dargestellt. Zudem wird in den regel -
mäßig wiederkehrenden Diskussionen über eine Dienstpflicht die
Bedeutung für das soziale Zusammenleben, die Versorgung un -
ter stützungsbedürftiger Menschen und der sozialerzieherische Ef-
fekt für junge Menschen herausgestellt. Im Kern ist das Absolvie-
ren eines Freiwilligendienstes in einer demokratischen Gesellschaft
aber zivilgesellschaftliches Engagement. Dieser gene rative Kern des
Freiwilligendienstes und anderer Engagementformen wird oft durch
Logiken der Arbeitsförderung und Übergangs gestaltung oder die
Diskussion um Versorgungslücken in sozialen, Gesundheits- und
pflegerischen Diensten überdeckt. Ein freiwilliges Jahr junger Er-
wachsener ist in erster Linie als ein Beitrag zur Bildung und Orien-
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tierung sowie Demokratisierung sozialer und gesellschaftlicher Teil-
habe zu sehen und entsprechend auch in seinen organi sationalen
und sozialen Bedingungen auszugestalten. 

FORDERUNGEN:
Das institutionelle Gefüge des jungen Erwachsenenalters (be-
rufliche Ausbildungseinrichtungen, Hochschulen, Verbände,
Vereine, Bundeswehr, Parteien) muss sich gegenüber den neu-
en Formen – auch digitalen – der politischen Kommunikation
öffnen und seine demokratischen Beteiligungsstrukturen über-
prüfen und stärken.
Dem Rechtspopulismus und anderen politischen und extremis -
tischen Positionierungen im jungen Erwachsenenalter, die dis-
kriminierende, antidemokratische und menschenverachtende
Tendenzen unterstützen und stärken, ist durch entschiedene
Politiken der Antidiskriminierung entgegenzutreten. Zudem
sind vor allem die jungen Erwachsenen zu schützen und zu
stärken, die gegen Diskriminierung eintreten oder die selbst
diskriminiert und ausgegrenzt werden.
Freiwilligendienste sind in ihrer Organisationsstruktur pro-
grammübergreifend vergleichbar auszugestalten und in ihrer
zivilgesellschaftlichen Grundausrichtung zur Demokratisierung
sozialer Teilhabe zu stärken. Es sollte ein Recht auf ein (natio-
nales, europäisches oder internationales) freiwilliges Jahr ein-
geführt und finanzpolitisch entsprechend hinterlegt werden,
da dies dem zivilgesellschaftlichen Kern des freiwilligen Enga -
ge ments entspricht. Ein Rechtsanspruch auf die Teilhabe an ei -
nem Freiwilligendienst trägt der hohen Zahl potenziell Interes -
sierter, die keinen Platz erhalten, Rechnung und ist Ausdruck
der Wertschätzung des zivilgesellschaftlichen Engagements
junger Menschen. Die Einführung eines sozialen Pflichtjahres
lehnt das BJK ab. Konstitutiv für das Engagement junger Men -
schen ist die Freiwilligkeit.
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KOMMUNEN HABEN FÜR JUNGE ERWACHSENE EIN SEHR
UN TERSCHIEDLICHES SOZIALES UND KULTURELLES GESICHT:
Der Vergleich einer Universitätsstadt mit einer ländlichen Region
macht schnell deutlich, dass sich die Gruppe der jungen Erwach-
senen regional sehr unterschiedlich zusammensetzt. Dies hängt
un ter anderem von den Ausbildungs- und weiterführenden und
berufsbildenden (Hoch-)Schulstrukturen ab, aber auch von den
sozialen und kulturellen Gegebenheiten und ob und wie Möglich-
keiten der persönlichen Entfaltung genutzt werden können. Spä-
testens mit der beruflichen Ausbildung wächst die Mobilität (sie-
he Kapitel 3). Das junge Erwachsenenalter ist das Lebensalter ei ner
lokalen (Neu-)Orientierung, die durch Bildungs- und Berufsmög-
lichkeiten in der Region strukturiert wird. Doch auch darüber hin-
aus ist die Gruppe der jungen Erwachsenen in den Kommunen
sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Viele junge Erwachsene
leben zudem in zwei Regionen gleichzeitig und pendeln – auch
dies ist stärker zu ermöglichen und sowohl für die Regionen als
auch die jungen Menschen ein Vorteil. 

Gleichwohl lässt sich festhalten, dass es große regionale Unter-
schiede in der sozialen, politischen und kulturellen Teilhabe junger
Menschen gibt. Kommunen sind geradezu gezwungen, sich selbst
ein Bild zu machen, wie die Gruppe der jungen Erwachsenen vor
Ort das soziale Leben (mit)gestaltet – dieses Bild ist ein Seismograf
ihrer Zukunft. Gleichwertige Lebensverhältnisse finden junge Er-
wachsene in den Regionen nicht vor. Es ist aber festzustellen, dass
sich ehemals deutlich ausgeprägte Unterschiede in ihrer Teilha be
in ländlichen Räumen und Großstädten zum Beispiel durch Mobi -
lität, Medien und digitale Kommuni kation und Mehrfach-Zuge-
hörigkeiten erheblich annähern. 

KOMMUNE UND KOMMUNALE SOZIALPOLITIK9
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DIE KOMMUNALEN INFRASTRUKTUREN SIND GRUNDLEGEND
MITENTSCHEIDEND DAFÜR, OB JUNGE ERWACHSENE SOZIAL
GERECHTE BEDINGUNGEN FÜR TEILHABE VORFINDEN UND
ERLEBEN: In der Diskussion um gelingende kommunale Infrastruk-
turen gibt es eine Faustregel: Wenn Infrastrukturen gut funktionie -
ren, merken die Menschen es kaum (van Laak 2018). „Infrastruk-
tur“ ist etwas, das notwendigerweise im Hintergrund läuft (Eßer/
Schröer 2019), um soziale Teilhabe von jungen Erwachsenen in den
Kommunen zu ermöglichen. Gleichzeitig funktionieren Infrastruk -
tu ren unmerklich nur durch ein Zusammenwirken vieler sozialer
Dienste und Akteur*innen und müssen organisiert werden. So hält
die Facharbeitsgruppe „Teilhabe und Zusammenhalt der Gesell-
schaft“ der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ zu
Recht fest, dass mit Blick auf die Infrastrukturen aus der Sicht Ju-
gendlicher und junger Erwachsener Handlungsbedarf in folgen-
den Bereichen bestehe: Zusammenhalt (Familie und Generatio-
nendialog fördern), Strukturen (Daseinsvorsorge), Sportangebote
sowie Angebote der kulturellen und politischen Bildung, Erreich-
barkeit (Mobilität, Breitband, Mobilfunk), Jugendbilder (Darstel-
lung und Wahrnehmung der Vielfalt junger Menschen und junger
Erwachsener fördern), Mitwirkung und Teilhabe, Bildung, Arbeits-
welt und Integration. 

In neueren Studien zur Kommunalpolitik wird herausgestellt
(Ben del/Schammann/Heimann 2019), dass Kommunen durch ihre
politischen Strategien sehr unterschiedlich die Infrastrukturen der
sozialen Teilhabe gestalten (können) und die jungen Menschen den
Unterschied auch deutlich erfahren. Kommunale Sozialpolitik kann
somit einen entscheidenden Unterschied für die Teilhabemöglich-
keiten der jungen Erwachsenen ausmachen. Junge Erwachsene
spü ren deutlich, wenn die Infrastruktur Barrieren in der so zialen Teil -
ha be schafft und die sozialen Dienste, kulturellen und religiösen
Angebote – unter anderem Job-Center, Jugendämter, Jugendhäu -
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ser, Verbände, Theater, Kammern, Gesundheitsdienste, Kirchen und
Glaubensgemeinschaften – und (Berufs-)Bildungseinrichtungen so-
wie Betriebe, aber auch die Wohnungspolitik die Lebensla ge der
jungen Erwachsenen nicht im Fokus haben und ihren Alltag nicht
wahrnehmen.

Die kommunale Infrastruktur für junge Erwachsene ist eine
zentrale Herausforderung kommunaler Sozialpolitik. Sie wird aber
häufig nur sehr segmentiert gestaltet und kaum als grundlegende
Herausforderung wahrgenommen. Erst die Diskussionen um Ju-
gendpolitik, Weggang von jungen Menschen, Ausbildungs- und
Bildungsmöglichkeiten, Wohnungsnotstand, Jugendarmut und
sogenannte entkoppelte junge Menschen (Mögling/Tillmann/Rei-
ßig 2015), Care Leaver*innen und junge Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen sowie Inklusion haben die Fragen nach
der sozialen Infrastruktur im jungen Erwachsenenalter heute in
der kommunalen Sozialpolitik aktuell werden lassen.

Insgesamt wird deutlich, dass nicht eine Organisation oder ein
sozialer Dienst die Teilhabe junger Erwachsener vor Ort ermögli -
chen kann, sondern diese integrativ, sozialräumlich und von den
lokalen Ressourcen aus entwickelt werden muss. Kommunale So-
zialpolitik und soziale Dienste sind aber dafür zuständig, dass die
jungen Menschen soziale Teilhabe gleichberechtigt in den unter -
schied li chen Sozialräumen erfahren können. Da her ist eine starke
kommunale Sozialpolitik notwendig, um auch rechtskreisübergrei -
fend, integrativ und kooperativ soziale Infrastrukturen zu gestalten.
In den Infrastrukturen bedarf es nicht nur in ländlichen Regionen
der Mitbestimmung von jungen Erwachsenen, die ihre Perspektive
bei Vorhaben, die sie betreffen, mit einbringen und ih re soziale Teil-
habe mitgestalten wollen. 
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Die in den vergangenen Jahren intensiv diskutierte Lebenssituation von jungen Erwach-
senen, die in ihrer Kindheit und Jugend durch die Kinder- und Jugendhilfe begleitet
wurden und beispielsweise in Pflegefamilien oder Wohngruppen aufgewachsen sind –
sogenannte Care Leaver*innen –, hat die Herausforderungen kommunaler Sozialpo -
litik wie in einem Brennglas verdeutlicht. Care Leaver*innen sind in besonderem Maße
darauf angewiesen, dass sie vor Ort Infrastrukturen vorfinden, die ihren Alltag nach der
Heimerziehung oder dem Auszug aus der Pflegefamilie „ins Fließen bringen“ und ihnen
soziale Teilhabe ermöglichen. Dabei wird schnell deutlich, dass Care Leaver*innen be-
sonders auf kommunale Infrastrukturen angewiesen sind, da sie nur bedingt auf fami -
liale Unterstützungsstrukturen und materielle Ressourcen zurückgreifen können. Es stellt
sich also die Frage, ob Care Leaver*innen die lokalen Infrastrukturen aus Jugendamt,
Job-Center, (Hoch)Schulen, Berufsausbildungseinrichtungen und Betrieben, Gesund-
heitsdiensten etc. sowie Freizeit- und Wohngelegenheiten als kommunale Infrastruk-
turen wahrnehmen, die sie in ihrem Recht auf gleichberechtigte Teilhabe stärken oder
ob sie eher Brüche im Alltag erleben. Darüber hinaus wird in den letzten Jahren inten -
siv disku tiert, wer eigentlich vor Ort Zugang zu welchen Angeboten in der Infrastruktur
hat und wie selektiv diese sind. Wie viele Care Leaver*innen können ihre (Aus)Bildungs-
bestrebungen wie verwirklichen und welche Angebote in der kommunalen Infra struk -
tur werden für sie vorgehalten und welche nicht? Deutlich wird hier, dass die Fra ge
nach inklusiven und sozial gerechten Infrastrukturen im jungen Erwachsenenalter für
Care Leaver*innen mehr ist als nur eine Frage von Verfahren und sozialen Dienstleistun -
gen von einzelnen Einrichtungen. Gerade im jungen Erwachsenenalter ist es von grund -
le gen der Bedeutung, dass den jungen Menschen soziale Teilhabe an den regulä ren
Strukturen der Bildung, von Erwerbsarbeit und des Alltags (Wohnen, Freizeit etc.) er-
möglicht wird. Die Bildungskarriere wird abgeschlossen und in die berufliche Qualifika -
tion überführt. Die Verselbstständigung der jungen Menschen muss existenziell gesi -
chert und soziale Positionierungen sowie Zugehörigkeiten gefunden werden. Häufig
bricht aber die Unterstützung mit dem Prozess des Care Leaving aus der Kinder- und
Jugendhilfe ab. Wenn überhaupt, wird über die Übergänge zwischen der Kinder- und
Ju gendhilfe und dem Bundes-Teilhabe-Gesetz sowie zum Job-Center diskutiert. Da -
rüber hinaus ist kaum eine systematische Debatte zu erkennen, die eine nachhaltige
soziale, berufliche und existenzielle Teilhabe der jungen Menschen absichert.

LEAVING CARE – BRENNGLAS KOMMUNALER SOZIALPOLITIK
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FORDERUNGEN:
Es ist in jeder Region eine integrierte kommunale Sozial- und
Jugendhilfeplanung für das junge Erwachsenenalter notwen-
dig, die vom sozialen Nahraum ausgeht und partizipativ orien -
tiert ist. Junge Erwachsene sollten zudem vor Ort stärker in die
politische Mitbestimmung auf den unterschiedlichen politischen
Ebenen einbezogen werden.
In der kommunalen Sozialpolitik müssen Modelle rechtskreis-
übergreifender Zusammenarbeit gestärkt und etabliert wer-
den. Individuelle Leistungen müssen garantiert werden, aber
sozialräumlich rückgebunden und in einer integrierten kom-
munalen Unterstützungsstruktur verankert werden.
Die kleine Zahl darf nicht entscheiden: Gerade strukturschwa-
che Regionen brauchen eine öffentliche Sozial-, Kultur- und
Bildungsinfrastruktur, sollen sie für junge Erwachsene attraktiv
bleiben und lokale Ressourcen aktiviert werden. Zudem sind
innovative Mobilitätslösungen für junge Erwachsene, die an
mehreren Orten leben, auszubauen und Barrieren für doppel-
te lokale Zugehörigkeiten (Wohnsitzsteuer) abzuschaffen.
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Die in dieser Stellungnahme beschriebenen Entwicklungen und
po litischen Herausforderungen zeigen: Viele wegweisende Lebens -
ereignisse junger Menschen fallen heute in das junge Erwachse-
nenalter, ohne dass dies jugend- und sozialpolitisch hinreichend re-
flektiert und aufgenommen wird. Es ist zwar in den vergangenen
Jahren auch durch die Jugendstrategie der Bundesregierung und
hier etwa über die interministerielle Zusammenarbeit grundlegend
eine neue jugendpolitische Perspektive aufgezeigt worden. Den-
noch findet das junge Erwachsenenalter bisher zu wenig systema -
tisch Berücksichtigung in der Jugendpolitik. Sie und die darin invol-
vierten Politikfelder sind daher aufgefordert, die Veränderungen
in der Teilhabe junger Erwachsener stärker als bisher wahrzuneh-
men und eine Politik zu gestalten, die gleichberechtigte Formen so -
zialer Teilhabe für alle jungen Erwachsenen ermöglicht. Die in die-
ser Stellungnahme formulierten Forderungen zeichnen dabei ein
Bild der vielfältigen Herausforderungsstruktur. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN: SOZIALE TEILHABE 
ALS JUGENDPOLITISCHER AUFTRAG 10

Um kohärente Lösungsansätze entwickeln zu können, empfiehlt das Bundes -
jugendkuratorium die Einrichtung einer Enquetekommission „Junge Erwach-
sene“, die auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der Veränderungen
und Flexibilisierungen im institutionellen Gefüge des Aufwachsens und ihrer
Auswirkungen auf die Lebenslage der jungen Erwachsenen erstmalig einen
systematischen politikfeldübergreifenden Entwurf für eine Jugendpolitik des
jungen Erwachsenenalters erarbeitet.

Diese politikfeldübergreifende Enquetekommission, die auch junge Er-
wachsene selbst, ihre Organisationsformen sowie die Kommunal- und Lan-
despolitik und die Zivilgesellschaft miteinbeziehen sollte, würde auch zu einer
weiteren Stärkung der Jugendstrategie der Bundesregierung führen. 
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Auch die Entwicklungen in anderen europäischen Ländern zei -
gen, dass das junge Erwachsenenalter eine Lebensspanne ist, in der
soziale Ungleichheiten einen großen Einfluss auf den weiteren Le-
bensweg und die Teilhabemöglichkeiten haben und sozi ale Unter -
schiede sich verstärken und manifestieren, wenn staatli che Unter-
stützung und Förderung zu früh enden. Fragen nach einer nachhal-
tigen, sozialen und existenziellen Absicherung junger Menschen
müssen zwar immer unter den je konkreten regionalen Bedingun-
gen beantwortet werden, sie sind nach Ansicht des BJK aber auch
stärker als bisher im europapolitischen Kontext zu betrachten und
zu verhandeln.

Das BJK hält es für dringend notwendig, die institutionellen Struk-
turen in den Bereichen von Ausbildung, Bildung, Erwerbsarbeit, Fa -
milienförderung, Gesundheit etc. umfassend und im Zusammen-
hang daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie auf die zentralen He -
r ausforderungen des jungen Erwachsenenalters reagieren und
gleichberechtigte soziale Teilhabe von jungen Erwachsenen ermög -
li chen. Dabei sollten vor allem auch die Friktionen zum Beispiel in
den So zi al  versicherungssystemen, Parallelstrukturen und konkur-
rierende Unterstützungslogiken bearbeitet und eine systemati-
sche Debatte dazu geführt werden, wie eine nachhaltige, soziale,
berufliche und existenzielle Teilhabe junger Erwachsener gesichert
werden kann.
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Das Bundesjugendkuratorium (BJK) ist ein von der Bundesregierung eingesetztes 
Sach verständigengremium. Es berät die Bundesregie rung in grundsätzlichen Fragen 
der Kinder- und Jugendhilfe und in Querschnittsfragen der Kinder- und Jugendpolitik. 
Dem BJK ge hö ren bis zu 15 Sach verstän di ge aus Politik, Verwaltung, Verbänden und 
Wissenschaft an. Die Mitglieder werden durch die Bundesministerin /den Bundesminister 
für Familie, Se ni oren, Frauen und Jugend für die Dauer der laufenden Legislaturperio de 
berufen.

WAS IST DAS BJK? 

55

JUNGE ERWACHSENE – SOZIALE TEILHABE ERMÖGLICHEN!

BJK_A5_JungeErwachsene_lv  02.06.20  16:54  Seite 55



JUNI 2020

BJK_A5_JungeErwachsene_lv  02.06.20  16:54  Seite 56


